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Freistellu n gsbeschein ig ung

zum Steuerabzug bei Baufefstungen
gemäß § 48 b Abs. I Satz 1 des
E inkommensteuergeseEzes, EStG)

45657 Recklinghausen
Westerholter Weq 2
Telefon A2367 / 583-2348

Sicherheitsnuluner:

00320009

23 . LL .2A10

Gebrüder Goer GbR

Rechtsform: cesellschaft des bürgerlichen Rechts
TB Eickel 43
45731 waltrop

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zu.E Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gi].t wom 23.f.L.2010 bis zum 30.11.2013.

wichtig:er Hinweis:

Diese Beschej-nrgung ist dem Leistungsempfänger im originaf auszuhändrqen, wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausge-
händigt werden. Das Oriqinal ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer verseher.

Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der cültigkeit der SreisteL-
lungisbescheinigung iirber ein eventuelles Haftungsrj-siko Gewissheit zu versctraffen.
Die Prüfung kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentrafamt für Steuern (wriir.bzst.bund,de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicheiE- -ünd bE1-G1 r
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für
Steuern die GüItigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer fnternetabfrage beim Bundeszentrafamt für
Steuern oder einer Nachfiaqe beim Einanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führencie
grobe Eahr 1 ässigkeit .

Die Befreiung von deilPflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die annerhalb cies o. 9. Güilaq-
keitszeitrauniäS-uhd;/odöt für die o,g. Bauleistunqen geleistet werdert.r-..,Die-Aufrechnunq (Verrech-
nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zah.Iung
gleich.

Der widerluf dieser Bescheiniglrng bleibt volbehalten.

Im Auftrag


